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Anlage 3 
zu den Allgemeinen Entsorgungsbedingungen (AEB) der OFM Abwasserentsorgung GmbH v. 07.12.2022 

Kosten für Grundstücksanschluss und 
Grundstücksentwässerungsanlage (gültig ab 01.02.2023) 

 

 
1. Auf der Grundlage von § 10 AEB werden die Aufwendungen für die Herstellung, Erneuerung und 

Veränderung der Grundstücksanschlüsse bzw. Grundstücksentwässerungsanlage dem 
Grundstückseigentümer berechnet. 
 

 
2. Die Kosten werden pro Meter Leitungslänge pauschal wie folgt berechnet:  

a) bei Verlegen in befestigten Straßen, Wegen und Flächen bei offener Bauweise 
   pro m  ohne MWSt.  292,23 € inkl. 19% MWSt.  347,75 € 
 

b) bei Verlegen im unbefestigten und sonstigen Gelände bei offener Bauweise   
   pro m   ohne MWSt.  209,68 € inkl. 19% MWSt 249,52 € 
 

c) bei Durchörterungsverfahren       
 

 pro m  ohne MWSt.  428,10 € inkl. 19% MWSt.  509,44 € 

      Über das jeweils anzuwendende Verlegeverfahren entscheidet die OFM.  

Bei gleichzeitiger Herstellung der Grundstücksanschlüsse für die Regen- und Schmutzwasserableitung in 
einem gemeinsamen Rohrgraben 

d) bei Verlegen in befestigten Straßen, Wegen und Flächen    
 pro m   ohne MWSt.  366,65 € inkl. 19% MWSt.  436,31 € 
 

e) bei Verlegen im unbefestigten und sonstigen Gelände   
pro m   ohne MWSt 255,07 € inkl. 19% MWSt.  303,53 € 

 

 

3. Die Berechnung für einen Kontrollschacht / Pumpenschacht erfolgt mit    
  ohne MWSt.  814,85 € inkl. 19% MWSt.  969,67 € 

4. Für den Rückbau von Grundstücksanschlussleitungen werden pro Meter Leitungslänge pauschal 
berechnet: 

 pro m ohne MWSt 293,34 € inkl. 19 % MWSt 349,07 € 
 
 

5. Sonstige weitere Kosten werden nach Aufwand berechnet.  

 
6. Kosten Vernebelung Grundstücksanschluss (diese werden nur berechnet bei Fehlanschlüssen) 

 
Pauschale je Einsatz: Vernebelung von einem Grundstücksanschluss (nur SW oder RW) 
    

ohne MWSt. 67,46 € inkl. 19% MWSt. 80,28 € 
 
Pauschale je Einsatz: Vernebelung von zwei Grundstücksanschlüssen (SW und RW) 
    

ohne MWSt. 89,71 € inkl. 19% MWSt. 106,76 € 
  
 Bei festgestellten Fehlanschlüssen wird zusätzlich eine Verwaltungspauschale nach Anlage 6  

berechnet. 
  


